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Frauenförderung an den Universitäten 

und Kunsthochschulen 

Information zum Frauenförderungsplan im Wirkungsbereich 
des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

Basierend auf dem Bundesgesetz über 

die Gleichbehandlung von Frauen und 

Männern und die Förderung von Frauen 

im Bereich des Bundes (Bundes-Gleich

behandlungsgesetz) ist am 1. April 1995 

der Frauenförderungsplan für das Wis

senschaftsressort in Kraft getreten. Die 

Intention des Gesetzgebers war es, über 

bloße Gleichbehandlungsgebote hinaus , 

erstmals in der österreichischen Rechts

ordnung ein gesetzlich verbindliches Frau

enförderungsgebot zu normieren. Dieses 

verpflichtet den Bund als Dienstgeber, 

frauenfördernde Maßnahmen zu setzen, 

und zwar mit dem Ziel, eine Quote von 

40 Prozent für Frauen in all jenen Berei

chen zu erreichen, in denen sie bisher un

terrepräsentiert sind. Das Gesetz selbst 

sieht als solche Maßnahmen die bevor

zugte Aufnahme in den Bundesdienst und 

die Bevorzugung beim beruflichen Auf

stieg, soferne die Bewerberinnen nicht ge

ringer geeignet sind als der bestgeeignete 

Mitbewerber, sowie die bevorzugte Teil

nahme an Aus- und Weiterbildungsmaß

nahmen vor . 
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Voraussetzung für die Durchführung 
frauenfördernder Maßnahmen ist frei

lich die Erlassung von speziellen Frau

enförderungsplänen der jeweiligen Res

sortleiter/innen für ihren Zuständigkeits

bereich. Diese Frauenförderungspläne ha

ben einerseits den Ist-Zustand des Frau

enanteils in den einzelnen Beschäftigungs

bereichen zu enthalten, um festzustel

len, ob Frauen unterrepräsentiert sind. 
Eine solche Unterrepräsentation liegt vor, 

wenn weniger als 40 Prozent Frauen 

beschäftigt sind. Nur in diesem Fall 

kommen die frauenfördernden Maßnah

men zum Tragen. Andererseits haben 

die Frauenförderungspläne etappenweise 
- und zwar jeweils für zwei Jahre - Ziel

vorgaben zur Erhöhung des Frauenanteils 
zu enthalten, wobei das Ziel ein Anteil 

von 40 Prozent Frauen ist. 

Der Gesetzgeber läßt aber den ein

zelnen Ressortleiter/inne/n einen Gestal

tungsspielraum, weitere personelle, or

ganisatorische sowie aus- und weiterbil

dende Maßnahmen zur Beseitigung der 

Unterrepräsentation vorzusehen. 
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Die spezielle Problematik bei den Uni
versitäten und Kunsthochschulen liegt in 

deren autonomem Wirkungsbereich. Das 

bedeutet nicht, daß sie in diesem auto

nomen Wirkungsbereich in einem rechts

freien Raum agieren, sondern daß in die
sem Bereich keine Weisungen vom Mi

nisterium erteilt werden können. In ih

rem autonomen Wirkungsbereich sind die 

Universitäten und Kunsthochschulen an 

Gesetze und Verordnungen gebunden und 

unterliegen der Rechtsaufsicht des Mini
steriums. Der autonome Wirkungsbereich 

umfaßt unter anderen auch die Vorschläge 

für Personalentscheidungen der U niver
sitäten und Kunsthochschulen. 

Um die Universitäten und Kunsthoch

schulen rechtlich an die frauenfördern

den Vorschriften zu binden, hat der 

Wissenschaftsminister den Frauenförde

rungsplan für sein Ressort als Verord

nung erlassen. Dieser Verordnung ist auch 

eine Statistik angeschlossen, aus der sich 

die bestehende Unterrepräsentation von 

Frauen im Ressortbereich ergibt. 

Welche speziellen Maßnahmen sieht 

nun der Frauenförderungsplan konkret 

vor? 

* Bei den jährlich von den Universitäten 

und Kunsthochschulen neu zu besetzen

den Stellen sind 20 Prozent ausschließ

lich mit Frauen zu besetzen . Nur in be

sonders begründeten, sachlich gerechtfer

tigten Ausnahmefällen kann das Ministe

rium von der Anwendung dieser Bestim

mung absehen. Ein solcher Fall läge vor, 

wenn in einer wissenschaftlichen Disziplin 

überhaupt keine Frauen tätig sind. 
* Bei den nicht ausschließlich Frauen ge

widmeten Posten ist in jenen Fällen, in 

denen keine Bewerbungen von Frauen ein-
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langen, die Stelle nochmals auszuschrei

ben. 

* Werden Aufnahmegespräche im Rah

men eines Besetzungsverfahrens geführt, 

so sind jedenfalls alle qualifizierten Be

werberinnen zu diesen einzuladen. 

* Bei Berufungsverfahren für U niver

sitäts- und Hochschulprofessor /innen sind 

alle geeigneten Bewerberinnen zu einem 

Berufungsvortrag einzuladen und bevor

zugt in den Berufungsvorschlag aufzuneh
men. Mit Kandidatinnen sind bevorzugt 

Berufungsverhandlungen zu führen. 

* Ausdrücklich festgehalten ist auch die 

Gleichwertigkeit der Frauenforschung im 

Rahmen von Qualifikationsbeurteilungen. 
* Jährlich sind verpflichtende Mitarbei

tergespräche mit weiblichen Bediensteten 

zur Karriereplanung zu führen. 

* Bei Lehraufträgen an Universitäten 

und Kunsthochschulen ist die bestehende 

Frauenquote innerhalb einer Studienrich

tung innerhalb von zwei Jahren um 20 

Prozent zu erhöhen, bis eine 40prozen

tige Frauenquote erreicht wird. Soferne 

die Frauenquote unter zehn Prozent liegt, 
ist diese um 100 Prozent zu erhöhen. 

* Auch bei der Auftragsforschung des 

Ministeriums ist die bestehende Frauen

quote in einem Zeitraum von zwei Jahren 

um 20 Prozent zu erhöhen, bis eine 40pro

zentige Frauenquote erreicht wird. 

* In Richtlinien und Kriterien für die 

Budgeterstellung und Budgetzuteilung 
sind Frauenförderungsgebote und Frau

enförderungsmaßnahmen als planungs

und verteilungsrelevante Gesichtspunkte 

aufzunehmen. Budgetanträ.ge, die ins

besondere der Unterreprä.sentation und 

Benachteiligung von Frauen entgegen

wirken, sind bevorzugt zu reihen und 
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nach Maßgabe der vorhandenen Mittel zu 

berücksichtigen. 
Der Frauenförderungsplan für das Wis

senschaftsressort ergänzt auch die Aufga

ben der Arbeitskreise für Gleichbehand

lungsfragen und erweitert deren Befug

nisse. 

Seit 1990 wurde an allen österreichi

schen Universitäten und Kunsthochschu

len jeweils ein Arbeitskreis fii.r Gleichbe

handlu.ngsfragen eingerichtet. Seine Mit

glieder kommen aus allen Bereichen 
der Universitäten und Kunsthochschu

len (Professorinnen, Mittelbauvertrete

rinnen, Studentinnen, allgemeine Univer

sitätsbedienstete) . Die Aufgabe dieser Ar

beitskreise lag zunächst darin, Diskri

minierungen aufgrund des Geschlechts 

durch Gremien der Universitäten und 

Kunsthochschulen präventiv entgegenzu

wirken. Um diese Aufgabe erfüllen zu 

können, wurden den Arbeitskreisen ge

setzlich spezielle Befugnisse eingeräumt . 

Die Arbeitskreismitglieder sind in jedem 

Fall einer Personalentscheidung durch ein 

Gremium der Universität oder Kunst

hochschule (zum Beispiel Personalkom

mission, Berufungskommission) zu dieser 

Sitzung einzuladen, anderenfalls ist diese 

Sitzung zu wiederholen. In einer solchen 

Sitzung haben die Arbeitskreismitglieder 

das entsprechende Gremium der Univer

sität oder Kunsthochschule in Gleichbe

handlungsfragen zu beraten. Sie haben 

aber auch das Recht, Anträge zu stellen 

und Einsicht in die entsprechenden Be

werbungsunterlagen zu nehmen. Außer

dem können sie verlangen, daß diskrimi

nierende Aussagen von Mitgliedern des 

jeweiligen Gremiums in das Protokoll auf

genommen werden. Wenn die Mitglie

der des Arbeitskreises Grund zur An-
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nahme haben, daß qualifizierte Frauen 

diskriminiert werden, so haben sie das 

Recht, Einspruch gegen diese diskrimi

nierende Personalentscheidung mit der 

Wirkung zu erheben, daß das entspre

chende Gremium nochmals in dieser Per
sonalangelegenheit zu beraten und zu 

entscheiden hat. Im Falle eines Behar

rungsbeschlusses des Gremiums kann der 

Arbeitskreis fii.r Gleichbehandlu.ngsfragen 

den Bundesminister ersuchen, im Rah

men des Aufsichtsrechtes die Angelegen
heit zu überprüfen. 

Der Frauenförderungsplan für das Wis

senschaftsressort erweitert und ergänzt 
die Aufgaben der Arbeitskreise insofern, 

als nach Einholung einer Stellungnahme 

des Arbeitskreises die Wiederholung der 

Ausschreibung entfallen kann, wenn keine 

Bewerbungen von Frauen eingelangt sind. 

An Universitäten, die das neue Univer

sitäts-Organisationsgesetz anzuwenden 

haben, und an Kunsthochschulen erhält 

der Arbeitskreis fii.r Gleichbehandlu.ngs

fragen die Befugnis, Vorschläge und An

regungen für die Erstell ung der Kriterien 

für die Budgetzuweisung durch den Rek

tor/ die Rektorin zu machen. Der Frau

enförderungsplan hält auch fest, daß die 

Tätigkeit der Mitglieder des Arbeitskrei

ses als Beitrag zur Erfüllung der Dienst

pflichten zu berücksichtigen ist. 

Hinsichtlich der Umsetzung der Frau

enförderungsmaßnahmen sind im Frau

enförderungsplan umfangreiche Berichts
und Begründungspflichten bei Nichterrei

chung der festgelegten Quote vorgesehen. 

Außerdem zählt die Umsetzung der in 

der Frauenförderungsverordnung genann

ten Maßnahmen zu den Dienstpflichten 

der mit Personalangelegenheiten befaßten 

Personen. 
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